PAGE  
6

Kindertagesstättenreglement 

vom 29. Juni 2006











Das Gemeindeparlament der Stadt Olten, gestützt auf die Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und Adoption vom 19. Oktober 1977
, die Pflegekinderverordnung vom 2. Juni 1987
, Art. 21 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde der Stadt Olten vom 28. Septem​ber 2000
, beschliesst:

	
	I  Geltungsbereich

	
	

	Geltungsbereich
	Art. 1

	
	

	
	Als Kindertagesstätten im Sinne dieses Reglements gelten:

- Kinderkrippen

- Kinderhorte

	
	

	
	

	
	

	
	II  Grundsätze

	
	

	Zweck der finanziellen Unterstützung von Kin​dertagesstätten durch die Einwohnergemeinde Olten
	Art. 2

	
	

	
	1 Kindertagesstätten sind ein wichtiges Element der familiener​gänzenden Kinderbetreuung. Sie unterstützen die Vereinbar​keit von Beruf und Familie.



	
	2 Kindertagesstätten haben eine integrierende Funktion in unserer Gesellschaft. Für Kinder aus anderen Kulturen sind sie ein Ort, wo die Kinder mit den hiesigen Gepflogenheiten und mit unserer Sprache in Kontakt kommen.



	
	3 Kindertagesstätten können eine soziale Notwendigkeit für Alleinerziehende sein, die einer bezahlten Arbeit nachgehen, sowie für Familien, die für ihre eigenständige Existenz-sicherung auf mehr als ein Einkommen angewiesen sind.

	
	


	Aufgaben der Einwohner​gemeinde Olten
	Art. 3

	
	

	
	1 Die Einwohnergemeinde Olten unterstützt die in Olten ansäs​sigen Erziehungsberechtigten durch ein nachfrage- und bedarfsgerechtes Angebot an familienbegleitender Kinder​betreu​ung in Form von Kindertagesstätten.



	
	2 Zu diesem Zweck kann die Einwohnergemeinde Olten

· Kindertagesstätten in Olten mit leistungsorientierten Be​triebsbeiträgen unterstützen

· die Gestaltung von sozialgerechten Preisen für die Betreu​ungsleistung ermöglichen

· im Falle ausserordentlicher finanzieller Notlagen von Kin​dertagesstätten eine einmalige finanzielle Unterstützung ausrichten sowie im Falle von nachhaltiger Unterkapazität die Entstehung von neuen Kindertagesstätten mit einmali​gen Aufbauhilfen fördern.



	
	3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Leistungen an die Kin​der​tagesstätten.

	
	

	Leitsätze für die finan​zielle Unterstützung
	Art. 4

	
	

	
	Die Einwohnergemeinde Olten unterstützt Kindertagesstätten in Olten gemäss folgenden Leitsätzen:



	
	a) Die Ausrichtung von Betriebsbeiträgen ist an die Erfüllung und Einhaltung von Qualitätsanforderungen gebunden, min​destens an die Mitgliedschaft im Schweizerischen Krippenver​band und den damit verbundenen Qualitätskriterien. Für Kin​dertagesstätten, mit denen die Einwohnergemeinde Olten erstmals einen Leistungsauftrag abschliesst, kann für das Er​langen der Mitgliedschaft im Schweizerischen Krippenverband eine Frist von einem Jahr eingeräumt werden;

b) Die Betriebsbeiträge sind leistungsorientiert auszugestalten;

c) Mit den finanziell unterstützten Kindertagesstätten  sind Leistungsaufträge für jeweils drei Jahre zu vereinbar en. 

d) Die finanziell unterstützten Betreuungsplätze sollen zu 90 % während 50 Wochen pro Jahr ausgelastet sein.
e) Auswärtige Kinder können zum maximalen Tarif aufgenommen werden, so weit freie Plätze vorhanden sind.

	
	

	Anforderungen an die finanziell unterstützten Kindertagesstätten
	Art. 5

	
	

	
	1 Der Betrieb der Kindertagesstätten ist soweit als möglich auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kin​der und Erziehungsberech​tigten auszurichten.



	
	2 Die Kindertagesstätten sind unter Berücksichtigung der Betreuungsqualität nach wirtschaftlichen Kriterien zu führen.




	
	III  Bewilligung, Aufsicht, Steuerung des Angebotes

	
	

	Bewilligung und Aufsicht
	Art. 6

	
	

	
	Die Kindertagesstätten sind gemäss der eidgenössischen Ver​ordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption
 resp. der kantonalen Pflegekinderverordnung
 bewilli​gungspflichtig und unterstehen einer Aufsicht. Zuständig für die Bewilligung und für die Aufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist das Oberamt Olten-Gösgen.

	
	

	
	

	Steuerung des Angebotes
	Art. 7

	
	

	
	1 Die Stadt Olten kann auf Antrag der Trägerschaften von Kin​dertagesstätten Leistungsaufträge mit diesen abschliessen. Die Leistungsaufträge regeln vorab die finanzielle Unterstützung durch die Stadt und die damit verbundenen Anforderungen. 

2 Die Stadt richtet sich bei der Vergabe von Leistungsaufträgen nach dem Bedarf im Markt. Sie kann auch Leistungsaufträge für Teilkapazitäten einer Kindertagesstätte abschliessen. 



	
	

	
	

	
	IV  Modell der finanziellen Unterstützung durch die Ein​wohnergemeinde Olten

	
	

	Tarif der Betreuungsgelder
	Art. 8

	
	

	
	1 Der Stadtrat legt auf Antrag der Direktion Bildung und Sport den Tarif der Betreuungsgelder nach folgendem Grundsatz fest:

· Der Tarif ist gestaffelt nach den Einkommen der Erziehungs​berechtigten.

2 Dieser Tarif ist für die von der Einwohnergemeinde Olten fi​nanziell unterstützen Kindertagesstätten-Plätze verbindlich.


	Ordentliche Betriebsbeiträge
	Art. 9

	
	

	
	1 Die Einwohnergemeinde Olten unterstützt die Kindertages​stätten mit Beiträgen an die Bereitstellung von Kapazität und an die erbrachte Leistung. Die ausgerichtete Unterstützung soll zu rund einem Viertel auf der Bereitstellung von Kapazität und zu rund drei Vierteln auf der erbrachten Leistung basieren.



	
	2 Der Beitrag an die Bereitstellung von Kapazität erfolgt in ei​nem Pauschalbetrag pro Jahr pro bereitgestellten gewichteten Kinderbetreuungsplatz.



	
	3 Der Beitrag an die erbrachte Leistung erfolgt in einem Betrag pro gewichteten Kinderbetreuungstag. Dieser Betrag entspricht der Differenz zwischen dem Elternbeitrag gemäss Tarif und dem Normkostensatz.



	
	4 Der Stadtrat legt jährlich auf Antrag der Direktion Bildung und Sport den Pauschalbetrag pro gewichteten Kinderbetreuungs​platz, sowie den Normkostensatz pro gewichteten Kinder​betreuungstag fest. Der Normkostensatz orientiert sich an der realen Kostensituation der Kindertagesstätten.

5 Für Betriebsbeiträge mit jährlich wiederkehrenden Auswir​kungen, die den Betrag gemäss Art. 23b der Gemeinde​ordnung übersteigen, ist das Gemeindeparlament zuständig.



	
	6 Die Gewichtung der bereitgestellten Kinderplätze und der er​brachten Kinderbetreuungstage erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen des Schweizerischen Krippenverbandes.



	Ausserordentliche Betriebsbeiträge
	Art. 10

	
	

	
	1 Der Stadtrat kann in ausserordentlichen finanziellen Notsitua​tionen von Kindertagesstätten auf Antrag derselben eine ein​malige finanzielle Unterstützung beschliessen. 

2 Im Falle von nachhaltiger Unterkapazität an Kinderbetreu​ungsplätzen kann der Stadtrat einmalige Aufbauhilfen be​schliessen, um die Gründung neuer Kindertagesstätten zu un​terstützen.



	
	


	
	V  Administrative Abwicklung 

	
	

	
	Art. 11

	
	

	Datengrundlage
	Die beitragsberechtigten Kindertagesstätten reichen der Einwohnergemeinde Olten jährlich ein:

a) Bis am 30. Juni von ihren Kontrollstellen visierte Anträge für die Betriebsbeiträge der Stadt im kommenden Jahr. Die An​träge basieren auf der budgetierten Belegung. Die Budgets haben auf realistischen Annahmen zu beruhen; 

b) Bis am 31. Januar die von der Kontrollstelle der Trägerschaft beglaubigte Belegungsstatistik. Die Bele​gungsstatistiken können von der Finanzkontrolle der Einwoh​nergemeinde Olten überprüft werden;

c) Bis spätestens 31. Mai von ihren Kontrollstellen revidierte Jahresrech​nungen des vergangenen Jahres. 

	
	

	
	Art. 12

	
	

	Auszahlung
	1 Die Auszahlung der für ein Bemessungsjahr massgebenden Beiträge erfolgt

· im Bemessungsjahr als 90 % des von den Kindertagesstät​ten für das Bemessungsjahr budgetierten Betrages, ausbezahlt in 4 gleichen Quartalstranchen, je​weils bis am 15. Januar, 15. April, 15. Juli, 15. Oktober,

· bis am 28. Februar im Folgejahr des Bemessungsjahres als Restzahlung bzw. Restforderung auf der Basis der Bele​gungsstatistik der Kindertagesstätten. Die Kindertagesstätten reichen die Belegungsstatistik bis am 31. Januar ein.



	
	2 Im Falle von stark von der Vergangenheit abweichenden, nicht plausiblen oder nicht genügend begründeten Verände​rungen in der budgetierten Belegung kann die Direktion Bil​dung und Sport die quartalsweise Akontozahlung angemessen anpassen.



	
	3 Ergibt die Schlussabrechung auf der Basis der Belegungs-statistik, dass die Vorauszahlungen zu hoch waren, wird die Diffe​renz zurückgefordert oder mit laufenden Zahlungen ver​rechnet.



	
	

	
	Art. 13

	
	

	Erneuerung auslaufender Leistungsaufträge
	Wenn die Vertragsparteien einen auslaufenden Leistungsauf​trag erneuern wollen, muss der neue Leistungsauftrag min​destens 6 Monate vor Beginn seiner Laufzeit vereinbart sein.

	
	

	
	

	
	VI Schlussbestimmungen

	
	

	
	Art. 14

	
	

	Beschwerdeverfahren
	1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach der Gemeinde​ordnung
 und dem Gemeindegesetz
.

	
	2 Im Übrigen gilt das Gesetz über den Rechtsschutz in Verwal​tungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz)
.

	
	

	
	

	
	Art. 15

	
	

	Inkrafttreten
	1 Dieses Reglement unterliegt dem fakultativen Referendum.

	
	2 Es tritt nach Ablauf der Referendumsfrist auf den 1. Januar 2007 in Kraft. Auf diesen Zeitpunkt werden alle mit diesem Reglement in Wider​spruch stehenden Erlasse oder Beschlüsse aufgehoben.
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